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Festsetzungen

Zeichenerklärung

(gem. Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 vom 18.12.1990 (BGBL I 1991 S. 58))

Allgemeines Wohngebiet

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

Mischgebiet

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6 BauNVO)

Füllschema der Nutzungsschablone

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1,2 und 3  BauGB und  §§ 4, 16, 17, 19, 20 und 22 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (Teilwohngebiete WA 1 - WA 18)

WA 7 allgemeines Wohngebiet, Teilwohngebiet 7

MI 1 - MI 2 Mischgebiet (Mischgebiete 1 und 2)

Maß der baulichen Nutzung

0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

II, III, IV, V Zahl der Vollgeschosse - als Höchstgrenze

II-III, III-IV, IV - V Zahl der Vollgeschosse - als Mindest- und Höchstmaß

TH 7 m ü. Traufhöhe (Höhenlage der äußeren Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut)

OK Straße hier 7 Meter über Oberkante Straße

Bauweise

      o offene Bauweise

      g geschlossene Bauweise

      a abweichende Bauweise

      E nur Einzelhäuser zulässig

      D nur Doppelhäuser zulässig

      H nur Hausgruppen zulässig

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baulinie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Stellung der baulichen Anlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Firstrichtung Satteldach, Walmdach

Pultdach

Hauptfirstrichtung mit zulässiger untergeordneter Firstrichtung

Straßenverkehrsfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,

bzw. Abgrenzung unterschiedlicher Verkehrsflächen

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11BauGB)

Zweckbestimmung:

verkehrsberuhigter Bereich

Fußgängerbereich

Radfahrbereich

öffentliche Parkflächen

Bushaltestelle

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Zweckbestimmung: Einfahrtsbereich

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 8 BauGB)

Zweckbestimmung:

gr 1 Gehrecht zugunsten der angrenzenden Grundstücke

gr 2 Gehrecht zugunsten der Stadt Eilenburg

fr 1  Fahrrecht zugunsten der angrenzenden Grundstücke

lr 1  Leitungsrecht zugunsten der angrenzenden Grundstücke

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen, und Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung:

Gemeinschaftsstellplätze

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BaugGB)

Zweckbestimmung:

Recyclingbehälter

Elektrizität,

hier Trafostation

Öffentliche Grünfläche

(§ 9 Abs. 9 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung:

Sportplatz, hier Bolzplatz

Spielplatz

Parkanalge

Private Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung:

Dauerkleingärten

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für

Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB und § 178 BauGB)

Zweckbestimmung:

Sonstige Bepflanzung

Sträucher

Baumpflanzgebot

Baumerhaltung

Öffentliche Flächen für die Regelung des Wasserflusses

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

hier: Gräben/Mulden zum Sammeln und Ableiten des Oberflächen- und Dachwassers

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

hier: Lärmschutzwand und Lärmschutzwall

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herrstellung des

Straßenkörpers erforderlich sind  (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB)

hier: Abgrabung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Baufenster bei deren Bebauung besondere Anforderungen an die Schalldämmung von

Außenbauteilen für Aufenthalts- und Schlafräume in Gebäuden gegen Außenlärm gelten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Flächen zur Einleitung und Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers

(öffentliche und private Flächen)

Rückhaltebecken mit Flachwasserzonen als Speicherraum zur Rückhaltung von Oberflächen- und

Dachwasser (im Bereich öffentlicher Grünflächen)

sonstige Planzeichen

Flurstücksgrenze und -nummer

Flurgrenze

Flurnummer

zu erhaltende Bebauung

Hauptversorgungs-, Hauptabwasserleitung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

vorhandener Lärmschutzwall

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

im Bereich Grünflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

SD Satteldach

WD Walmdach

PD Pultdach

   30° - 45° Dachneigung

Flur 33

140
2

GST

PG

ÖG

1

2

WA 1 III

TH 7m ü.

OK Straße

0,4

0,4

o
SD  35°-45°

WD 30°-45°

PD  10°-20°

E

VI

H

Textfestsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Baugebiet (§ 1 Abs. 3 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4  BauNVO mit den Teilgebieten WA 1 bis WA 18 und MI Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO mit

den Teilgebieten MI 1 und MI 2 in den jeweils dafür gekennzeichneten Bereichen.

Die Zulässigkeit nach § 6 Abs. 2 BauNVO wird eingeschränkt. Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des

§ 4a Abs. 3 Nr. 2 sind unzulässig. Die Zulässigkeit von Tankstellen in den WA wird ausgeschlossen.

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 BauNVO wird die Zulässigkeit von Nebenanlagen festgesetzt. Danach sind Einrichtungen und Anlagen

für die Kleintierhaltung zulässig.

Zulässig ist auch die Errichtung eines Hundezwingers für einen Hund.

Nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind die der Versorgung und Baugebietes dienenden Nebenanlagen mit Elektrizität, Erdgas, Wärme und

Wasser und die zur Ableitung und Haltung von Oberflächenwasser und Abwasser dienenden Nebenanlagen zulässig, auch soweit für

sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen dafür festgesetzt sind.

Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz § 1 Satz 1 des

§ 14 BauNVO Anwendung findet.

2. Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 bis 21 BauNVO)

Durch Eintragung In die Nutzungsschablone wird festgesetzt:

- Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 3 BauNVO, Obergrenze nach § 17 Abs. 1 BauNVO)

Nach § 19 Abs. 4 BauNVO darf die festgesetzte zulässige Grundfläche durch die Grundfläche von

1 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,

3 Baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird bis zu 50 v.H. 

überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8

- Zahl der Vollgeschosse

Nach § 16 Abs. 4 BauNVO erfolgt die Festsetzung als Höchstmaß der Zahl der Vollgeschosse, als zwingende Zahl der Vollgeschosse

bzw. Mindest- und Höchstzahl der Vollgeschosse.

Für die Baufelder WA 8, WA 8/1, WA 9, WA 9/1 bzw. die dazugehörigen Grundstücke werden folgende Regelungen getroffen:

E / Einzelhäuser H / Hausgruppen

GRZ 0,4 0,6

Zahl der Vollgeschosse III III

Max. Traufhöhe 7,0 m 10,0 m

3. Die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, sowie die Stellung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

Die Bauweise ist mit den in der Planzeichenverordnung (PlanzV 1990) unter Nr. 3.1. bis 3.3. dargestellten Planzeichen festgesetzt und

in des Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes dargestellt.

Für die mit a gekennzeichnete abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) ist festgesetzt, dass die Hausgruppen mit einer Länge

von mehr als 50 m zulässig sind.

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen zur Errichtung des Hauptkörpers,  werden durch die Ausweisung von Baufenstern festgesetzt.

Die Umfassung der Baufenster erfolgt durch Baugrenzen bzw. Baulinien.

Die Abstände der Baugrenzen bzw. Baulinien zu den vorhandenen bzw. geplanten Grundstücksgrenzen und zu den öffentlichen

Verkehrsflächen sind durch Bemaßung festgesetzt unter Berücksichtigung der Mindesttiefen der Abstandsflächen.

Eingeschossige Gebäudeteile für Abfallbehälter, Fahrräder und Kinderwagen als untergeordnete Nebenanlagen dürfen bis zu 3,0 m

vor die Baugrenze bzw. Baulinie vortreten oder an der vorgesehenen Grundstücksgrenze angrenzend an den öffentlichen

Straßenbereich errichtet werden.

Vor die Baugrenzen und Baulinien dürfen nach § 23 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO auf den der Straßenseite abgewandten Seiten

Anbauten von Laubengängen, Loggien, Balkonen, Wintergärten und offene Treppenaufgänge um höchstens 1,50 m vortreten.

Die Gebäude im MI 1 und MI 2 dürfen ohne Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück direkt an der öffentlichen Verkehrsfläche

errichtet werden.

3.3 Stellung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Festsetzung der Stellung der baulichen Anlagen erfolgt durch Eintragung in die Nutzungsschablone der jeweiligen Baufenster

durch Angabe der Fristrichtung, Richtung des Hauptkörpers (Pultdach) bzw. durch Angabe der Hauptfirstrichtung mit zulässiger

untergeordneter Firstrichtung.

4. Höhe der baulichen Anlage

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 18 BauNVO)

Die Höhen der baulichen Anlagen werden festgesetzt durch Angabe der Traufhöhen über der Oberkante Straßenhöhe (Traufhöhe ist

die Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut) bzw. durch Angabe der Oberkante Brüstung des Baukörpers Parkpalette über der

Oberkante Straßenhöhe.

Bei der Errichtung von baulichen Anlagen mit Pultdächern gilt die Ausnahmeregelung, dass mit der festgesetzten Traufhöhe

(Höchstmaß, zwingendes Maß) in der Nutzungsschablone die niedrigere Traufseite am Gebäude zu vergleichen ist.

Die Straßenhöhen sind den Ausführungsunterlagen der Straßenplanung zu entnehmen.

5. Die Flächen für Nebenanlagen, die aufgrund anderer Vorschriften für die Nutzung von Grundstücken erforderlich sind, wie

Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Es sind Parkflächen für Mehrgeschosswohnbauten und für Gebäude, die nicht ausschließlich dem Wohnen dienen, festgesetzt.

Für die Anlieger/Pächter der vorhandenen Kleingartenanlage (Einschrieb im Plan zeichnerischer Teil als Dauerkleingärten) werden

innerhalb des Flurstückes 1 der Anlage die Errichtung von mind. 10 Stellplätzen festgesetzt.

6. Flächen für den Gemeinbedarf, sowie für Sport- und Spielanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Nutzung MI 1 und MI 2

Die mit MI 1 und MI 2 gekennzeichneten Baugebiete dienen der Nutzung für die Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit

Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereiches in den Erdgeschossen und zur Wohnnutzung in den

Obergeschossen.

Ausgeschlossen für den Bereich Läden sind SB-Discounter, Fachmärkte, Spielwaren und Haushaltswarengeschäfte. Zugelassen sind

Geschäfte zur Gebietsversorgung.

7. Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

- Straßenverkehrsflächen

- Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit den Zweckbestimmungen:

· Verkehrsberuhigter Bereich

· öffentliche Parkfläche

· Fußgängerbereiche

· Radfahrerbereiche

 - Für Eckgrundstücke sind je nach Erfordernis Zufahrtsbereiche festgesetzt.

8. Flächen für Versorgungsleitungen, für die Abfallentsorgung und die Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Flächen für

- Elektrizität (Trafostation 4,5 m x 4,5 m)

- Standorte für Recyclingbehälter

9. Führung von Versorgungsanlagen und Leitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Die Sicherung der erforderlichen Löschwassermenge wird durch die Trinkwasserversorungsleitung gewährleistet.

Erforderliche Sicherheitsabstände sind einzuhalten.

10. Öffentliche und private Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen sind durch Einschriebe im Plan Zeichnerischer Teil dargestellt und festgesetzt:

- Dauerkleingärten in den Flurstücken 1 und 71 der Flure 32 und 33 der Gemarkung Eilenburg

- Innerhalb der privaten Grünfläche Dauerkleingärten wird die Zulässigkeit der Nutzung als Vereinsheim im ausgewiesenen

Baufenster festsetzt.

- Private Grünflächen innerhalb der neuen Grundstücke werden nicht dargestellt - siehe Grünordnungsplan mit Festsetzungen

Öffentliche Grünflächen sind durch Einschriebe im Plan Zeichnerischer Teil dargestellt und festgesetzt:

- Parkanlage

- Spielplatz

- Entwässerungsgräben

- Wasserspeicherraum, Regenrückhaltebecken

- Bolzplatz

Die Festsetzungen zu den Begrünungen sind dem Pkt. 16 dieser Textfestsetzung zu entnehmen.

11. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Siehe Einzeichnungen im Plan.

Die Flächen (Eintrag 1) dienen entsprechend ihrer Kennzeichnung der Einleitung und Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers

(Dach- und Gartenwasser). Das dafür angelegte Graben- und Muldensystem ist dauernd funktionsfähig zu unterhalten.

Die mit Planzeichen und dem Eintrag 2 gekennzeichneten Bereiche sind Regenrückhaltebecken mit Flachwasserzonen als

Speicherraum zur Rückhaltung von Oberflächen- und Dachwasser im öffentlichen Grünbereich.

12. Geh-, Fahr und Leitungsrechte

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die eingetragenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zwischen der Hauptverkehrsachse und der westlichen Grenze des

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind festgesetzt zur offenen und geschlossenen Ableitung der Dachabwässer und

Oberflächenwässer aus städtebaulichen Gründen zutreffend für die Grundstücke in WA 1/1, 6/1, 8, 8/1, 9, 10, 11,12/1, 12/2, 13, 17/1,

17/2, teilweise WA 19, MI 1 und MI 2.

Zur Sicherung der Ableitung des Niederschlagwassers wird das Leitungsrecht zugunsten der Anlieger festgesetzt. Um im Bedarfsfall

Instandsetzungsarbeiten durch die Stadt zu gewährleisten, gilt die Festsetzung als Gehrecht zugunsten der Stadt.

Werden die Reihenhäuser in den WA 8, 8/1, 9 und 9/1 mit Satteldach gebaut, sind die anfallenden hälftigen straßenseitigen

Dachwässer als Brauchwasser weiterzuverwenden (z.B. über Zisternen) oder dem im öffentlichen Straßenbereich zu bauenden

Straßenabwassersystem zuzuführen.

Die im Planteil gekennzeichneten Flächen sind entsprechend des Einschrieb zu belasten:

gr 1 Gehrecht zugunsten der angrenzenden Grundstücke

gr2 Gehrecht zugunsten der Stadt Eilenburg

fr 1 Fahrrecht zugunsten der angrenzenden Grundstücke

lr 1 Leitungsrecht zugunsten der angrenzenden Grundstücke

Die Anlage des Regenwasserableitungssystems im Bereich der eingezeichneten Leitungsrechte erfolgt durch die Stadt Eilenburg.

Geh- und Fahrrecht für alle Nutzer der Parkpalette.

13. Wasserflächen sowie Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des

Wasserabflusses.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Anfallende Oberflächen- und Dachwässer der Grundstücke WA 1, 2, 4, 4/1, 5, 6, 7, 9/1, 10/1, 12/1, 12/2 teilweise 17/1 und WA 19 sind

gezielt in die festgesetzten öffentlichen Gräben und Mulden und Wasserflächen ein- bzw. abzuleiten, von Nord nach Süd mit

Regenrückhaltebecken und mit Anschluss an den offenen Graben südlich des neuen Mittelweges bzw. in die Gräben im öffentlichen

Bereich parallel zu den Verkehrsflächen verlaufend.

Es ist möglich, Dachwässer zur Brauchwasserversorgung auf den eigenen Grundstücken zu nutzen.

Die Dachwässer der Grundstücke WA 12/1, 12/2, 13, 14 und 16 sind über einen Regenwasserkanal im Trennsystem abzuleiten.

14. Verbrennungsverbot, Brennstoffeinsatz

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans dürfen nur schadstoffarme Brennstoffe zur Beheizung von Gebäuden verwendet

werden, Fernwärmeversorgung ist zulässig.

Vorrangig ist Erdgas anzuwenden.

Alternativenergien sind möglich.

Der Einsatz fester Brennstoffe ist nicht zulässig, sondern nur als Zusatzverwendung für offene Kamine. Das Verbrennen von Abfällen

zur Abfallentsorgung ist lt. Gesetz generell nicht zulässig (Abfallgesetz § 3 Abs. 1 - Überlassung der Abfälle an den

Entsorgungspflichtigen - § 4 Abs. 1 - Behandlung von Abfällen nur in dafür zugelassenen Anlagen).

15. Besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor solchen

Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Zum Schutz vor Verkehrslärm, ausgehend von dem Neuen Mittelweg, der an das Plangebiet angrenzt, werden folgende Maßnahmen

festgesetzt.

1 Errichtung einer Schallschutzwand (Höhe 4 m) als Streckenerweiterung des bestehenden Lärmschutzwalles als nördliche

Begrenzung des Neuen Mittelweges parallel zur Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (ausgewiesene Fläche nach PlanzV

Nr. 15.6)

2 Der vorhandene Lärmschutzwall ist auf das erforderliche Höhenmaß von 4,00 m zu erweitern. Dies kann auch mittels einer

aufgesetzten Wand erfolgen.

3 Für die Baufenster I - III wird festgesetzt: Die Außenbauteile für Aufenthalts- und Schlafräume müssen entsprechend den

Lärmpegelbereichen nach DIN 4102 (Schallschutz im Hochbau) ausgebildet werden.

4 Fenster der Aufenthalts- und Schlafräume der zweiten Geschosse der Wohnhäuser und Gebäude der Baufenster mit der

Kennzeichnung I bis III sind als Schallschutzfenster der Schallschutzklasse II einzubauen.

Zur Erweiterung des erforderlichen Schallschutzes für die Gebäudeseiten, die der Hauptverkehrsachse des Wohngebietes der

Baufenster WA 11, WA 11/1, WA 12/1, WA 12/2, WA 13, und WA 16 zugewandt sind, wird festgesetzt:

1 Die Außenbauteile für Aufenthalts- und Schlafräume müssen entsprechend den Lärmpegelbereichen nach DIN 4109

(Schallschutz im Hochbau) ausgebildet werden.

2 Fenster der Aufenthalts- und Schlafräumen sind als Schallschutzfenster der Schallschutzklasse II auszubilden.

16. Pflanzgebot, Erhaltung von  Bepflanzung, Bindung für Bepflanzung und Gewässer

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Erhaltung vorhandener Bäume und Sträucher und sonstiger Bepflanzung

Wertvolle Bäume oder Baumgruppen sowie Landschaftsteile sollen erhalten werden. Es ist darauf zu achten, dass die zu erhaltenen

Bäume und Sträucher auch während des Baubetriebes unbeschädigt bleiben. Hierzu sind ausreichende Abstände von Baugruben,

Kranbahnen, Leitungsgräben usw. zu beachten.

Bindung für Gewässer

Der Unterhalt der Regenrückhaltebecken wird festgesetzt. Dachwässer als auch Niederschlag- und Hangwässer sind in an den

Grundstücksgrenzen verlaufenden Gräben u. Mulden zu sammeln, gezielt weiterzuleiten und in die Rückhaltebereiche einzuleiten

(Überlauf- Ableitung in vorhandenen Graben südlich des Neuen Mittelweges).

Festsetzung der Neupflanzung

Einzelbäume, Strauch- und Baumgruppen sind nach Pflanzliste vom 22.04.1996(Anlage 6 zur Begründung) festgesetzt.

Öffentliche Grünflächen

Innerhalb der ausgewiesenen Flächen sind Gehölze als Einzelgehölze oder Pflanzgruppen in unterschiedlicher Größe und

Zusammensetzung zu pflanzen (Artenwahl nach o.g. Liste). Die nicht als Spielplatz bzw. Fuß- und Radweg und sonst für die

Hauptnutzung notwendigen Flächen sind mit artenreicher standortgerechter Extensivrasenmischung zu begrünen.

Die innerhalb der öffentlichen Grünflächen dargestellten Fuß- und Radwege sind in ihrer Lage nicht festgesetzt.

Sie sind jedoch erforderlich zur Zugänglichkeit der Park-, Spielanlagen und der Regenrückhaltebereiche.

Pflanzflächen in den Parkanlagen

Die ausgewiesenen Flächen sind mit Rasen, Kleingehölzen, Rosen und Sträuchern zu begrünen.

Kleinkronige Bäume sind als Reihe oder Einzelbäume mit einem Mindestabstand von 6 m zu pflanzen.

Geschnittene Hecken sind nur zulässig, wenn diese jeweils einheitlich für einen Straßenzug oder für eine Hausgruppe und in einer

Pflanzenart angelegt werden.

Die erforderlichen Wege sind als Gras- oder Splittwege mit einer Breite von max. 1,2 m anzulegen. Die Mindestdurchgangsbreite

muss 2,0 m betragen.

Die Bepflanzung ist als geschlossene oder gruppenweise freiwachsende Pflanzung zulässig.

Ausgefallene Bäume und Sträucher sind nachzupflanzen, über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Begrünung im Straßenbereich

Alle neu zu pflanzenden Bäume im öffentlichen Straßenbereich sind mit einheitlichen Baumscheiben auszustatten. Diese sind

offenzuhalten und mit einem Belüftungs- und Bewässerungsring auszustatten.

Die Mindestfläche je Baumgruppe hat 6 m² zu betragen. Offene Baumscheiben sind mit einer Magerrasenmischung anzusäen.

Nach Übernahme der öffentlichen Grünflächen durch die Stadt, übernimmt die Stadt Eilenburg die Weiterpflege dafür. Die Artenwahl

erfolgt nach o.g. Pflanzliste.

Eingrünung von Privatgrundstücken

Es ist mind. 1 Baum pro Parzelle (Einfamilien-/ Doppel- und Reihenhaus) von den Erwerbern anzupflanzen (lt. o.g. Pflanzliste).

Obstbäume sind zulässig. Die Begrünung der Garagendächer (extensiv) und Hausfassaden wird empfohlen.

Bepflanzungen auf den Grundstücken sind im ersten Jahr nach Errichtung der Baukörper herzustellen. Hier werden neben den in der

Pflanzliste genannten Arten auch Ziersträucher, Bodendecker und Rasensaat zugelassen. Eine flächige Eingrünung mit

Nadelgehölzen ist nicht gestattet.

Höhenunterschiede können durch Stützmauern von vorzugsweise Naturstein überwunden werden.

Im Zuge der Parzellierung können beidseitig des Grenzverlaufes Sträucher oder freiwachsende Hecken angepflanzt werden, die mit

Gehölzen der in der Pflanzliste aufgeführten Arten zu bepflanzen sind. Die Abgrenzung durch Zäune zwischen der

Reihenhausbebauung ist nicht erlaubt.

Zur Trennung zwischen den Grundstücken darf bei begründetem Bedarf ein Zaun aufgestellt werden. Dieser muss in seiner

Ausführung max. 1 m hoch sein, hat vorzugsweise aus Maschendraht zu bestehen und ist ein- bzw. beidseitig mit Strauchwerk lt. o.g.

Pflanzliste zu bepflanzen.

Die rückwärtigen Grundstücksgrenzen müssen zur Realisierung der Regenwasserableitung in den Bereichen der offenen

Grabensysteme zaunfrei bleiben.

Bei Befestigungen von Zufahrten, Wegen etc. auf den Grundstücken sind ökologische Bauweisen bzw. Kies, Rasenpflaster,

Ökoverbundpflaster einzusetzen.

17. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers notwendig sind

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Zur Überwindung der Höhendifferenz der vorhandenen Stellplätze am Kaufzentrum und der vor den 28 GST für WA 12 zu

errichtenden Straßenverkehrsflächen ist eine Abgrabung festgesetzt. Diese ist als private Grünfläche zu unterhalten.

18. Festsetzung der Höhenlage

(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Die Höhenlage der Verkehrsflächen innerhalb des Geltungsbereiches ist dem vorhandenen natürlichen Gefälle entsprechend

anzupassen.

Nach Fertigstellung der Schlussvermessung der Kanaldeckelhöhen/Straßenoberkantenhöhen sind davon die Trauf- bzw.

Gebäudehöhen abzuleiten.

örtliche Bauvorschriften

(§ 89 Abs. SächsBO i.V.m. § 9 BauGB)

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

(§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO)

Die Festsetzzungen der Dachformen, Dachneigung und Firstrichtung erfolgt durch Eintrag in die Nutzungsschablone.

Geschlossene Betonflächen als Gebäudefassaden sind nicht zulässig.

Es ist ein Mindestmaß an Öffnungen von 10 % zu ermöglichen.

Fassaden dürfen verklinkert werden. Reinweiße Fassadenfarben sind nicht erlaubt.

Fassaden dürfen durch Metalle nicht verkleidet werden.

Doppel- oder Reihenhäuser sollen eine einheitliche äußere Gestaltung erhalten durch gleiche Fassadenfarbe, Fensteranordnung und

Fensterfarbe, Dachform und Dachfarbe.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung gestattet. Sie dürfen nur parallel zur Straße angebracht werden. Sie dürfen nicht in

den Straßenbereich hinein ragen. Für WA 6/1, WA 8, WA 8/1, WA 9, WA 9/1, WA 10, WA 11, WA 11/1, WA 12 und WA 13 wird

festgesetzt, dass Satellitenanlagen nicht im Bereich angrenzender Straßen angebracht werden dürfen.

Fassaden sind nach Möglichkeit zu begrünen, Fassadenspaliere und Rankgerüste oder ähnliches an Gebäuden sind zugelassen und

erwünscht.  Für die Begrünung sind einheimische geeignete Rank- und Schlingpflanzen erlaubt (siehe o.g. Pflanzliste).

Hinweise

Vorkehrung zur Vermeidung oder Minderung vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Ziel einer Geschwindigkeitsreduzierung und Reduzierung eines Fremdverkehrsanteiles in den Straßenräumen des Baugebietes

(ausgenommen die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung) durch bauliche Maßnahmen,

- Einengung der Fahrbahnbreite durch Aufstellbereiche des öffentlichen Nahverkehrs.

Mutterbodenschutz, Altlasten und Aushub

Gemäß dem ersten Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen vom 12.08.1991 (Sächsisches Gesetz-

und Verordnungsblatt Nr. 22/1991 S. 306) sind die Ziele und Grundsätze des Bodenschutzes zu berücksichtigen. Der Verbleib des

ausgehobenen Bodens, sofern nicht belastet, auf dem Baugrundstück (Baugebiet) ist vorzusehen. Ein Abtransport ist nur

ausnahmsweise möglich. Für nicht recyclingfähiges Material, Baustellenabfälle sowie nicht wieder einsetzbarer Bodenaushub ist

gemäß Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung vom 03.04.1990 die Entsorgung zu gewährleisten. Im Plangebiet befinden sich

laut Altlastenverdachtsflächenkartei des Landkreises Nordsachsen zurzeit keine Bodenbelastungen. Bei erkennbaren und nicht

registrierten Bodenbelastungen im künftigen Baugebiet hat nach § 10 Abs. 3 o.g. Gesetz eine Meldung an das Landratsamt

Nordsachsen, Umweltamt, zu erfolgen.

Bodenversiegelung

Als Anlage der Begründung ist das Merkblatt zur Gewährleistung des Bodenschutzes enthalten.

Grundstücks- und Gebäudeabmessungen

Aufgrund der kartographischen Übernahme der Flurstücksgrenzen aus der im Punkt 4 der Hinweise benannten Flurstückskarten,

dürfen Maße von dargestellten Gebäuden oder Grenzen erst nach aktueller örtlicher Überprüfung abgeleitet werden.

Versorgungsanlagen- und Leitungen

Im zeichnerischen Teil sind neue erforderliche Anlagen und Leitungen, die der örtlichen Versorgung dienen, nicht eingetragen. Solche

Anlagen und Leitungen (Lage, Umfang und Dimensionierung) unterliegen der Erschließungsplanung der Versorgungsträger bzw.

Straßenplaner und sind entsprechend des Bedarfs im öffentlichen Straßen- und Verkehrsbereich einzubringen.

Dies sind Versorgungsanlagen und Leitungen für:

- Elektrizität

- Gas

- Wasser und Löschwasser

- Abwasser

- Regenwasser

- Telekom

nachrichtliche Übernahme

Archäologischer Relevanzbereich

Das Plangebiet befindet sich in der archäologisch relevanten Besiedelungseinheit der westlichen Muldenterrasse mit höchster

archäologischer Funddichte.

Nach § 20 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zum Schutz und der Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen vom 03.03.1993 sind

beim Auftreten von Bodenfunden diese unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.

Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

- Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.

Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

- Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-Maßnahmen G) vom 29.04.1993

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S.

1509) geändert worden ist.

- Sächsische Bauordnung (Sächs.BauO) i.d.F. vom vom 28. Mai 2004, SächsGVBl. S. 200, 227, zuletzt geändert durch das Gesetz

vom 16. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 670; 2016 S. 38) .

Hinweise

1. Wasserversorgung

Das Sammeln von Niederschlagswasser in Kleinspeichern mit Brauchwassernutzung für alle Nutzungsvorgänge im oder am Gebäude,

für die keine Trinkwasserqualität erforderlich ist (Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine usw.) ist zulässig.

2. Abwasserentsorung

Für das auf den Grundstücken im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser entsteht grundsätzlich Anschluss- und Benutzungszwang.

Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann zugelassen werden, wenn das Niederschlagswasser auf überwiegend zu

Wohnzwecken genutzten Gebieten anfällt und ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder in

ein Gewässer eingeleitet werden kann.

3. Immissionsschutz

Für die Teile des Plangebiets, in denen der Bebauungsplan besondere Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen für

Aufenthaltsräume in Gebäuden festsetzt, ist nach § 5 Abs.4 BauPrüfVO i.V. mit DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, ReErl l.d. MBW vom

24.09.1990 MBI.NW.S.1348 im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis des Schallschutzs Bestandteil der Bauvorlagen.

Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen für den Nachweis eines ausreichenden Schallschutzes ist die DIN 4109 (Schallschutz im

Hochbau, Anforderungen und Nachweise Ausgabe November 1989)

Geeignete Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (Rollkästen, Lüftungseinrichtungen usw.) sind anhand der VOI 2719 (Schalldämmung

von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen. Ausgabe 1987) nachzuweisen.

Durch bauliche Maßnahmen im öffentlichen Straßenverkehrsraum (z.B. Anordnung einer Busschleuse zur Verhinderung der Durchfahrt

von PKW- Fahrzeugen, Einengungen der Fahrbahnbreite durch Aufstellbereiche des öffentlichen Nahverkehrs soll das

Verkehrsaufkommen minimieren und die Geschwindigkeit reduziert werden, sodass somit die Lärmbelästigung gering gehalten wird.

4. Plangrundlagen

Katasterdaten (ALK) mit Stand aus Oktober 2014, zur Verfügung gestellt durch die Stadt Eilenburg.

5. Baugrundverhältnisse

Vorherrschen ungünstiger Bodenverhältnisse, Schichtenwasser, das bis zur Erdoberfläche aufsteigen kann. Daraus ergibt sich, dass bei

Unterkellerung besondere Gründungsmaßnahmen erforderlich sind.

Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat hat am 04.05.2015 mit Beschluss Nr. 30/2015 den Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplans mit

Begründung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

2. Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans bestehend aus:

- der Planzeichnung, M 1: 1000 einschließlich textlicher Festsetzungen vom 20.04.2015

- der Begründung vom 20.04.2015

haben in der Zeit vom 16.06. bis 16.07.2015 während der Dienstzeiten:

- Dienstag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

- Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann

schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im Amtsblatt Nr. 11 vom 06.06.2015 ortsüblich bekannt

gemacht.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

3. Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB mit Schreiben

vom 11.06.2015 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 11.06.2015

durchgeführt.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

4. Der Stadtrat hat die fristgerechten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstigen Trägern

öffentlicher Belange in seiner Sitzung am 05.10.2015 geprüft. Das Ergebnis der Abwägung wurde mit Schreiben vom

07.10.2015 mitgeteilt.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

5. Der Stadtrat hat am .............. mit Beschluss Nr. .............. den Entwurf der 2. Offenlage  zur 4. Änderung des

Bebauungsplans mit Begründung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

6. Der Entwurf der 2. Offenlage der 4. Änderung des Bebauungsplans bestehend aus:

- der Planzeichnung, M 1: 1000 einschließlich textlicher Festsetzungen vom .................

- der Begründung vom .................

haben in  der Zeit vom  ................. bis  ................. während der Dienstzeiten:

Dienstag bis Donnerstag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegung von jedermann

schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden könne, im Amtsblatt Nr. ..... vom  ................. ortsüblich

bekannt gemacht.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

7. Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 a Absatz 3 BauGB mit

Schreiben vom ............. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

8. Der Stadtrat hat die fristgerechten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstigen Trägern

öffentlicher Belange in seiner Sitzung am ...................... geprüft. Das Ergebnis der Abwägung wurde mit Schreiben

vom ...................... mitgeteilt.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

9. Der katastermäßige Bestand innerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches wird als richtig bescheinigt.

Eilenburg,..........................

Landratsamt Nordsachsen Siegel

Vermessungsamt

10. Die 4. Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung und den Textfestsetzungen wurde nach § 10

BauGB in der Sitzung des Stadtrates am ................... mit Beschluss Nr. ............ als Satzung beschlossen. Die

Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplans wurde gebilligt.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

11. Die Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung vom …………………. und den

textlichen Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel

12. Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan mit der Begründung auf Dauer der

Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am

................. im Amtsblatt Nr. ........... ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die

Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die

Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen

(vergl. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen.

Die Satzung ist mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. ........ am .................... in Kraft getreten.

Eilenburg,........................

Oberbürgermeister Siegel
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4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9

"An der Leipziger Höhe"

Satzung

20.05.2016
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